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GYMNASIUM GERABRONN  

Informationen zum Sportunterricht 

 

Sehr geehrte Eltern, um Ihren Kindern den Übergang in unsere Schule zu erleichtern, möchten wir Ihnen auf 

diesem Wege folgende Informationen zukommen lassen. 

 Der Sportunterricht an unserer Schule findet an folgenden Sportstätten statt: In der Stadthalle, auf 

dem Sportgelände bei der Stadthalle, im Schwimmbad, im kleinen Gymnastikraum und im neuen 

Gymnastikraum. 

 

 Die Belegung der Sportstätten erfolgt im mehrwöchigen Wechsel. Der Belegungsplan wird zu Beginn 

des Schuljahres bekanntgegeben und verbleibt im Klassenzimmer. 

 

 Die Schüler und Schülerinnen warten vor dem jeweiligen Sportgebäude. Sie gehen erst mit der 

Sportlehrkraft in die jeweilige Sportstätte. 

 

 Zum Sportunterricht benötigen die Schüler/innen Hallenturnschuhe mit hellen (oder nachweislich 

abfärbungsfreien) Sohlen; Sporthose; Sporthemd (nicht im gleichen T-Shirt Sport treiben und danach 

dieses anlassen); Socken zum Wechseln; evtl. Waschzeug zum Duschen (freiwillig) 

 

 Zum Schwimmunterricht benötigen die Schüler/innen Badehose oder Badeanzug; Handtuch und 

Duschmittel (gerne auch Badeschlappen). Bei langen Haaren hat es sich bewährt einen eigenen Fön 

mitzubringen. 

 

 Schmuck, Uhren, etc. dürfen während des Sportunterrichts nicht getragen werden. Auch Piercingteile 

müssen abgenommen werden (in bestimmten Fällen ist ein Abkleben möglich). Dies gilt auch für 

Ohrringe. Es empfiehlt sich, an Schultagen mit Sport den Schmuck generell zu Hause zu lassen. 

 

 Kann ein Schüler/eine Schülerin auf Grund einer Verletzung oder Erkrankung nicht am Sport-

/Schwimmunterricht, jedoch am anderen Unterricht, teilnehmen, so ist eine schriftliche 

Entschuldigung an die Sportlehrkraft abzugeben. Anwesenheitspflicht besteht trotzdem! 

Nur in besonderen Fällen kann die Sportlehrkraft im Einzelfall den/die Schüler/in von der Anwesenheit 

befreien. Dies ist jedoch unbedingt vorher mit der Sportlehrkraft abzuklären und gilt immer nur 

einmalig! 

Eine Befreiung von der Anwesenheitspflicht durch einen Erziehungsberechtigten ist nicht möglich! 

 

 Bei längeren Erkrankungen /Verletzungen sollte ein ärztliches Attest vorgelegt werden. 

 

 Bitte informieren Sie die Klassenlehrer/in und die Sportlehrer/in über Krankheiten oder 

Einschränkungen jeglicher Art.  

Dies kann im Sportunterricht lebenswichtig sein, z.B. bei Diabetes oder Herzbeschwerden. 

 

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Fachschaft Sport 


